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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Laden

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Ladevorrichtung, wobei die Ladevorrichtung Bestandteil
eines Fahrzeuges, vorzugsweise eines Hybrid- oder Elektro-
fahrzeuges ist. Mittels der Ladevorrichtung wird eine Trakti-
onsbatterie des Fahrzeugs geladen. Dabei weist die Lade-
vorrichtung eine Ladeschnittstelle auf, über die ein externer
Verbraucher geladen werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Laden.

Stand der Technik

[0002] Elektrofahrzeuge verfügen üblicherweise
über einen elektrischen Energiespeicher, beispiels-
weise eine Traktionsbatterie, die die elektrische En-
ergie für den Antrieb bereitstellt. Ist dieser elektri-
sche Energiespeicher ganz oder teilweise entladen,
so muss das Elektrofahrzeug eine Ladestation an-
steuern, an der der Energiespeicher wieder aufgela-
den werden kann. Bisher ist es hierzu üblich, dass an
einer solchen Ladestation das Elektrofahrzeug mit-
tels einer Kabelverbindung an die Ladestation an-
geschlossen wird. Diese Verbindung muss nachtei-
lig von einem Benutzer üblicherweise manuell herge-
stellt werden. Dabei ist es auch erforderlich, dass La-
destation und Elektrofahrzeug ein zueinander korre-
spondierendes Verbindungssystem aufweisen.

[0003] Ferner sind vereinzelt auch kabellose Lade-
systeme für Elektrofahrzeuge bekannt. Beim indukti-
ven Laden der Elektrofahrzeuge sind im oder auf dem
Boden eine oder mehrere Spulen (Sendespulen) ver-
baut. Weiterhin sind im Elektrofahrzeug ebenfalls ei-
ne oder mehrere Spulen (Empfangsspule) angeord-
net. Wird ein Elektrofahrzeug über der Sendespule
abgestellt, sendet diese ein magnetisches Wechsel-
feld aus. Das magnetische Wechselfeld wird von der
Empfangsspule innerhalb des Fahrzeugs aufgenom-
men und in elektrische Energie umgewandelt. Mit-
tels dieser elektrischen Energie kann daraufhin durch
die kontaktlose Energieübertragung eine Traktions-
batterie des Fahrzeugs geladen werden. Bei dem ka-
bellosen Laden einer Batterie eines Elektrofahrzeu-
ges befindet sich zwischen der Sendespule der La-
destation und der Empfangsspule in dem Fahrzeug
ein Luftspalt. Aufgrund der erforderlichen Bodenfrei-
heit von Kraftfahrzeugen beträgt dieser Luftspalt ei-
nige Zentimeter. Luftspalte sind dabei sehr verbrei-
tet, wenn nicht durch Maßnahmen wie Absenken der
fahrzeugfesten Spule, des gesamten Fahrzeugs oder
Anheben der ortsfesten Spule oder einer Kombinati-
on dieser Maßnahmen ein ideal kleiner Luftspalt er-
reicht wird. Der Wirkungsgrad der induktiven Ener-
gieübertragung hängt unter anderem vom Luftspalt
(Abstand) zwischen der/den im Boden und der/den
im Fahrzeugboden verbauten Spulen ab. Je kleiner
der Luftspalt, desto größer ist der zu erreichende Wir-
kungsgrad. Die Druckschrift DE102011010049 A1 of-
fenbart ein solches System zum Laden einer Fahr-
zeugbatterie, bei dem die Energie induktiv übertra-
gen wird. Nachteilig am Stand der Technik ist, dass
das induktive Laden nicht während der Fahrt erfolgt
- also statisch geladen wird. Stattdessen muss das
Fahrzeug im abgestellten Zustand sein. Nachteilig
am Stand der Technik ist u.a. auch, dass das zu la-

dende Fahrzeug nur über eine Schnittstelle verfügt,
über die das Fahrzeug geladen werden kann. Hinge-
gen ist i.d.R. keine Bidirektionalität vorgesehen. Die
in die Traktionsbatterie des Fahrzeugs eingespeiste
Ladung ist ausschließlich zum Betrieb des Fahrzeugs
gedacht.

[0004] Es besteht daher ein Bedarf nach einer Lade-
vorrichtung, über die die Energie im Fahrzeug intern
oder extern variabel verteilt werden kann.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit dem
Kennzeichen des Anspruchs 1 hat die Vorteile, dass
die Energie im Fahrzeug intern oder extern variabel
verteilt werden kann.

[0006] Erfindungsgemäß ist dazu eine Ladevorrich-
tung vorgesehen, wobei die Ladevorrichtung Be-
standteil eines Fahrzeuges, vorzugsweise eines Hy-
brid- oder Elektrofahrzeuges ist. Mittels der Ladevor-
richtung wird eine Traktionsbatterie des Fahrzeugs
geladen. Die Ladevorrichtung weist eine Ladeschnitt-
stelle auf, über die ein externer Verbraucher gela-
den werden kann. Üblicherweise wird über die La-
deschnittstelle die Traktionsbatterie des Fahrzeugs
nur geladen. Vorteilhafterweise gewährleistet die Er-
findung eine Bidirektionalität, indem über die Lade-
schnittstelle sowohl die Traktionsbatterie des Fahr-
zeugs geladen, als auch ein externen Verbraucher
geladen werden kann. Der Fahrer kann somit ent-
scheiden, zu welchem Zweck die Ladeschnittstelle
eingesetzt werden soll.

[0007] Durch die in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildun-
gen der in dem unabhängigen Anspruch angegebe-
nen Vorrichtung möglich.

[0008] Weiterhin ist vorteilhaft, dass die Ladeschnitt-
stelle eine Stromversorgung einer Anhängerkupp-
lung ist. Als integraler Bestandteil einer Anhänger-
kupplung kann ein extern mitgeführter Anhänger
ebenfalls mit Strom versorgt werden. Die Anpassung
auf das benötigte Spannungsniveau kann beispiels-
weise vom Fahrer vorgegeben werden. Somit kann
einerseits über die Ladeschnittstelle die Batterie gela-
den werden und anschließend über dieselbe Schnitt-
stelle ein Anhänger (Wohnwagen, etc.) mit Strom ver-
sorgt werden.

[0009] Vorteilhafterweise ist die Ladeschnittstelle ei-
ne Stromversorgung eines Fahrradanhängers des
Fahrzeuges. Somit ist es auch möglich, beispielswei-
se ein Elektrofahrrad mit Strom zu versorgen und ei-
ne beispielsweise leere oder teilweise geladene Bat-
terie des Elektrofahrrades mit Strom zu versorgen.
Dadurch muss das Fahrrad nicht erst vom Fahrrad-
träger genommen und am Hausanschluss geladen
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werden. Es ist somit auch möglich, das Fahrrad wäh-
rend der Fahrt zu laden.

[0010] Weiterhin ist vorteilhaft, dass die Ladevorrich-
tung den externen Verbraucher über die Ladeschnitt-
stelle mit Strom lädt, der bei der Rekuperation wäh-
rend der Fahrt entsteht. Dadurch muss keine Ener-
gie aus der Batterie bezogen werden, die für das
Laden des externen Verbrauchers verwendet wird
und dann für den Fahrbetrieb nicht mehr zur Verfü-
gung steht. Beispielsweise kann somit ein Fahrrad
auf dem Fahrradanhänger während des Rekuperati-
onsbetriebs beladen werden, während das Auto fährt.

[0011] Die Ladeschnittstelle, über die der externe
Verbraucher von der Ladevorrichtung geladen wer-
den kann, kann sich vorteilhafterweise von der La-
deschnittstelle, über die die Batterie des Fahrzeugs
geladen werden kann, unterscheiden. Entsprechend
ist es vorteilhafterweise möglich, das Fahrzeug zu la-
den, während zeitgleich der externe Verbraucher ge-
laden wird.

[0012] Vorteilhafterweise ist die Ladevorrichtung ei-
ne induktive oder eine kabelgebundene Ladevorrich-
tung. Es kann die Batterie des Fahrzeugs somit ent-
weder über Kabel und der externe Verbraucher eben-
falls über Kabel geladen werden. Alternativ kann
die Ladevorrichtung induktiv ausgeführt sein. Ent-
sprechend kann sowohl über die Ladeschnittstelle
die Traktionsbatterie des Fahrzeugs induktiv geladen
werden, als auch der externe Verbraucher induktiv
aus der Batterie des Fahrzeugs gespeist werden oder
alternativ im Fahrbetrieb die Rekuperationsenergie
über die induktive Ladeschnittstelle an den externen
Verbraucher abgegeben werden.

[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden dem Fachmann aus der nach-
folgenden Beschreibung beispielhafter Ausführungs-
formen, die jedoch nicht als die Erfindung beschrän-
kend auszulegen sind, unter Bezugnahme auf die
beigelegten Zeichnungen ersichtlich.

Figurenliste

[0014] Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Darstellung des Fahr-
zeugs mit der erfindungsgemäßen Ladevorrich-
tung;

Fig. 2: eine weitere schematische Darstellung
des Fahrzeugs mit der erfindungsgemäßen La-
devorrichtung und einer Anhängerkupplung;

Fig. 3: eine weitere schematische Darstellung
des Fahrzeugs mit der erfindungsgemäßen La-
devorrichtung und einem Fahrradträger;

[0015] Alle Figuren sind lediglich schematische Dar-
stellungen erfindungsgemäßer Vorrichtungen bzw.

ihrer Bestandteile gemäß Ausführungsbeispielen der
Erfindung. Insbesondere Abstände und Größenrela-
tionen sind in den Figuren nicht maßstabsgetreu wie-
dergegeben. In den verschiedenen Figuren sind sich
entsprechende Elemente mit den gleichen Referenz-
nummern versehen.

[0016] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fahrzeuges 11 mit der Ladevorrichtung 10. Die
Ladevorrichtung 10 ist mit einer Traktionsbatterie 16
verbunden. Die Ladevorrichtung 10 ist mit einer Lade-
schnittstelle 13 verbunden. An diese Ladeschnittstel-
le 13 kann ein externer Verbraucher 12 angeschlos-
sen werden und Energie über die Ladeschnittstelle
13 aus der Traktionsbatterie 16 beziehen. Die La-
deschnittstelle 13 ist bidirektional ausgeführt - heißt,
es kann über die Ladeschnittstelle 13 die Traktions-
batterie geladen als auch über die Ladeschnittstel-
le 13 ein externer Verbraucher 12 geladen werden.
So kann zunächst die Traktionsbatterie 16 geladen
werden und im Anschluss daran kann der externe
Verbraucher 12 geladen werden. Dem Fahrer ist es
möglich beispielsweise über eine Bedienvorrichtung
17 (hier nicht dargestellt) zu wählen, wie die Lade-
schnittstelle 13 betrieben werden soll. Ob zunächst
die Traktionsbatterie 16 zu laden ist oder ob der ex-
terne Verbraucher 12 zu laden ist. Die Ladeschnitt-
stelle 13 kann sowohl beim Parken des Fahrzeuges
11 als auch während der Fahrt des Fahrzeuges 11
betrieben werden. Bei den externen Verbrauchern 12
handelt es sich beispielsweise um eBikes (elektrische
Fahrräder mit Motor), Laptops, Anhänger, Rasenmä-
her, etc.). So können über die Ladeschnittstelle 13
externe Verbraucher 12 sowohl geladen als auch mit
Strom versorgt werden. Die Ladevorrichtung 10 kann
wahlweise über eine oder zwei Ladeschnittstellen 13
verfügen. Im Falle einer Ladeschnittstelle 13 ist die-
se bidirektional ausgeführt. Es kann über sie sowohl
die Traktionsbatterie 16 als auch der externe Ver-
braucher 12 geladen werden. Die Ladeschnittstelle
13 kann wahlweise im Fahrzeug 11 oder außerhalb
des Fahrzeugs 11 vorgesehen sein.

[0017] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ladevorrichtung 10. Gleiche Elemente in Bezug
auf Fig. 1 sind mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen und werden nicht näher erläutert. In dieser Aus-
führungsform der Erfindung ist die Ladeschnittstelle
13 in einer Anhängerkupplung 14 integriert bzw. Teil
der Anhängerkupplung 14. Sie kann als Stromversor-
gung für Anhänger (Wohnwagen, etc.) genutzt wer-
den

[0018] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Ladevorrichtung 10. Gleiche Elemente in Bezug
auf Fig. 1 sind mit gleichen Bezugszeichen versehen
und werden nicht näher erläutert. In dieser Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Ladeschnittstelle 13
Teil eines Fahrradträgers 15. Das Fahrrad, vorzugs-
weise ein elektrisch betriebenes Fahrrad mit Batterie
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(EBike - hier nicht dargestellt) kann auf dem Fahrrad-
träger 15 geladen werden, während die Ladevorrich-
tung 10 das Fahrzeug 11 bzw. die Traktionsbatterie
16 des Fahrzeugs 11 lädt. Dabei wird das Fahrrad
bei entsprechendem SOC (Ladezustand) der Trakti-
onsbatterie 16 geladen. Weiterhin ist es möglich das
Fahrrad auf dem Fahrradträger 15 während der Fahrt
aus der Traktionsbatterie 16 zu laden, indem die Re-
kuperationsenergie während des Bremsvorgangs ge-
nutzt wird.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Zitierte Patentliteratur

- DE 102011010049 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Ladevorrichtung (10), wobei die Ladevorrichtung
(10) Bestandteil eines Fahrzeuges (11), vorzugswei-
se eines Hybrid- oder Elektrofahrzeuges ist, wobei
mittels der Ladevorrichtung (10) eine Traktionsbatte-
rie (16) des Fahrzeugs (11) geladen wird, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ladevorrichtung (10) eine
Ladeschnittstelle (13) aufweist, über die ein externer
Verbraucher (12) geladen werden kann.

2.  Ladevorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ladeschnittstelle (13) ei-
ne Stromversorgung einer Anhängerkupplung (14)
ist.

3.  Ladevorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ladeschnittstelle (13) ei-
ne Stromversorgung eines Fahrradanhängers (15)
des Fahrzeuges (11) ist.

4.  Ladevorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ladevorrichtung (10) den externen Verbraucher
(12) über die Ladeschnittstelle (13) mit Strom lädt, der
bei der Rekuperation während der Fahrt entsteht.

5.  Ladevorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ladevorrichtung (10) den externen Verbraucher
(12) über die Ladeschnittstelle (13) lädt, während die
Ladevorrichtung (10) die Traktionsbatterie (16) lädt.

6.  Ladevorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
über die Ladeschnittstelle (13) sowohl die Traktions-
batterie (16) des Fahrzeugs (11) geladen werden
kann als auch ein externer Verbraucher (12) geladen
werden kann.

7.  Ladevorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ladevorrichtung (10) eine induktive oder kabelge-
bundene Ladevorrichtung (10) ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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